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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Öffentliche Ordnung

Nachdem die Genfer Regierung 2012 das Kundgebungsgesetz verschärft hatte, legten
mehrere linke Organisationen Beschwerde beim Bundesgericht ein. Das neue Gesetz
verstosse gegen die Demonstrationsfreiheit. Das Bundesgericht gab den
Beschwerdeführern nur in einem Punkt Recht: Es sei nicht zulässig, dass einem
Veranstalter die Bewilligung für Demonstrationen bis zu fünf Jahre verweigert würde,
wenn es ohne dessen Verschulden bei einer vorgängigen Demonstration zu Krawallen
gekommen war. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 27.09.2013
NADJA ACKERMANN

Die zweite und verschärfte Auflage des Hooligan-Konkordats von 2012 muss leicht
revidiert werden. Dies beschloss das Bundesgericht, indem es im Januar 2014 eine
Beschwerde des Basler Grossrats Tobit Schäfer (sp, BS) teilweise guthiess. So
verstiessen die Mindestdauer des Rayonverbots von einem Jahr und die automatische
Verdoppelung der Meldeauflage bei unentschuldbarer Verletzung der Meldepflicht
gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip. Die Konferenz der kantonalen Justiz- und
Sicherheitsdirektoren (KKJPD) nahm den Entscheid gelassen hin. Während die
Erhöhung der Meldeauflage sowieso nur wenige Fälle pro Jahr beträfe, käme die
Herabsetzung der Mindestdauer des Rayonverbots gar einer Verschärfung des
Konkordats gleich, da dann auch bei geringfügigeren Vergehen Rayonverbote verhängt
werden könnten. Die übrigen Bestimmungen sah das Bundesgericht als
grundrechtskonform an. Eine Woche nach dem Entscheid beschloss der Baselbieter
Landrat, dem Konkordat nicht beizutreten. Eine Volksinitiative in beiden Basel ist
wahrscheinlich. Im April heizten Ausschreitungen beim Cupfinal in Bern sowie nach
dem Spiel des GC gegen den FCB in Basel die Diskussion über den Umgang mit
gewaltbereiten Fans weiter an. Insbesondere eine Haftpflicht für Schäden an Fanzügen
wurde gefordert. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 10.01.2014
NADJA ACKERMANN

1) NZZ, 27.9.13
2) BLZ, 17.1.14; NZZ, 29.4.14; Presse vom 10.1.14; Presse vom 24-26.4.14
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